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Domkapitel zu Osnabrück K.d.ö.R., Osnabrück 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 

A K T I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023 

€ € € 
A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen 
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 

und Bauten einschließlich der Bauten  
auf fremden Grundstücken 9.222.128,39 9.291.027,40 

2. Technische Anlagen und Maschinen 1.329.188,52 1.366.046,48 
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 139.674,82 152.057,95 

10.690.991,73 10.809.131,83 
II. Finanzanlagen 

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 346.147,82 334.392,38 
2. Genossenschaftsanteile 15.000,00 15.000,00 

361.147,82 349.392,38 
11.052.139,55 11.158.524,21 

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 91.519,72 55.527,30 
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 674.058,20 645.988,17 

765.577,92 701.515,47 

11.817.717,47 11.860.039,68 



P A S S I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023 

€ € € 
A. Eigenkapital

1. Allgemeine Rücklage 10.019.814,69 10.115.777,39 
2. Zweckbestimmte Rücklage 906.468,19 865.947,51 

10.926.282,88 10.981.724,90 

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des 
Sachanlagevermögens 642.945,27 656.112,37 

C. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 5.000,00 8.928,21 

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 114.738,16 122.640,23 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.953,56 (7.902,07)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 
  einem Jahr € 106.784,60 (114.738,16)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 74.325,21 71.721,10 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 74.325,21 (71.721,10)

3. Sonstige Verbindlichkeiten 8.238,55 8.055,00 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.238,55 (8.055,00)

197.301,92 202.416,33 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 46.187,40 10.857,87 
11.817.717,47 11.860.039,68 



Domkapitel zu Osnabrück K.d.ö.R., Osnabrück 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 

2 0 2 4 2023 
€ € € 

1. Umsatzerlöse 528.871,18 548.884,52 
2. Sonstige betriebliche Erträge 56.937,08 13.167,13 
3. Materialaufwand 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 132.707,93 77.651,15 

4. Personalaufwand 
a) Löhne und Gehälter 4.072,60 6.457,68 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 2.359,68 0,00 
6.432,28 6.457,68 

5. Abschreibungen 
auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen 119.106,46 120.416,32 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 402.822,48 452.746,71 
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 

des Finanzanlagevermögens 9.195,64 8.287,71 
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.479,95 5.014,99 
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 

Wertpapiere des Umlaufvermögens 5,16 0,00 
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 777,93 839,90 
11. Jahresfehlbetrag –  61.368,39 –  82.757,41 
12. Entnahmen aus Allgemeinen Rücklagen 103.814,07 125.244,19 
13. Einstellungen in Zweckgebundene Rücklagen 42.445,68 42.486,78 
14. Bilanzgewinn 0,00 0,00 
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Domkapitel zu Osnabrück, Osnabrück 

Anhang 2024 

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Das Domkapitel zu Osnabrück ist ein Kollegium von Diözesengeistlichen mit Priester- oder 

Bischofsweihe, dessen vornehmlichsten Aufgaben die Feier von Gottesdiensten in der Domkirche, 

die Wahl des Diözesanbischofs, die Wahrnehmung der ihm gemäß can. 502 und 503 CIC 

übertragenen Aufgaben, sowie die Verwaltung und Vertretung des Vermögens des Domkapitels 

und der Hohen Domkirche sind.  

Das Domkapitel ist kraft kirchlicher Errichtung eine öffentliche kirchliche juristische Person gemäß 

can. 116 CIC und aufgrund staatlicher Bestimmungen eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.  

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte erstmalig nach den Vorschriften des HGB i.V.m. der 

Haushaltskassenordnung (HKO). Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde nach den 

Bestimmungen des Handelsgesetzbuches gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. aufgestellt und 

gegliedert. 

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2023 wurden unverändert übernommen mit 

Ausnahme der Wertaufholgung im Bereich des Finanzanlagevermögens zum 1. Januar 2024 in Höhe 

von T€ 6, auf Grund der erstmaligen Anwendung der Vorschriften des HGB.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. 

Das Gliederungsschema der Bilanz wurde unter Bezugnahme auf § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB zur 

Darstellung der bisher erhaltenen und verwendeten Investitionskostenzuschüsse auf der 

Passivseite um den Posten "Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des 

Sachanlagevermögens" erweitert. 

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt: 

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung 

(§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). 

Der Ansatz des Anlagevermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten abzüglich 

planmäßiger linearer Abschreibungen. Dabei richten sich die Abschreibungssätze nach der 

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, welche sich nach den amtlichen steuerlichen AfA-Tabel-

len richtet. 
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Grundstücke und Gebäude, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sich im Rahmen des zum 

1. Januar 2011 erfolgten Übergangs auf die Rechnungslegung nach der HKO nicht mehr ermitteln 

ließen, wurden nach dem Sachwertverfahren gemäß § 21 der Immobilienwertermittlungs- 

verordnung bewertet. Erbbaurechte wurden im Rahmen des Übergangs mit den Verkehrswerten 

bewertet. 

Das Domgebäude und die entsprechenden Flurstücke werden jeweils mit einem Erinnerungswert 

von 1,00 € bilanziert. 

Selbständig nutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 

500,01 € und 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden über einen Zeitraum von fünf Jahren linear 

mit 20 % abgeschrieben. Selbständig nutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten den Betrag von 500,00 € nicht übersteigen, werden unmittelbar als Aufwand 

verbucht. 

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten. Finanzanlagen unterliegen keiner 

regelmäßigen Abnutzung. Sie sind deshalb ausschließlich außerplanmäßig bei Wertminderung auf 

den beizulegenden Wert zum Abschlussstichtag abzuschreiben. Sofern die Gründe für die Wert-

minderung zwischenzeitlich ganz oder teilweise entfallen sind, erfolgt eine Wertaufholung bis 

höchstens zu den Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen angesetzt. 

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nennwerten angesetzt. 

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens werden geson-

dert auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Abschreibung der bezu-

schussten Sachanlagen aufgelöst.  

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 

Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. 

Die Verbindlichkeiten werden mit Erfüllungsbeträgen bilanziert. 
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III. Angaben zur Bilanz 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens kann dem Anlagespiegel entnommen 

werden. 

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Verbindlichkeitsspiegel 

dargestellt. 

Kapitalflussrechung 

Die Finanzlage des Domkapitels zu Osnabrück wird anhand der folgenden Kapitalflussrechnung, die 

die Herkunft und Verwendung der Finanzierungsmittel und die Veränderung des Finanzmittelbe-

standes (flüssige Mittel) veranschaulicht, dargestellt: 

Kapitalflussrechnung in Euro 

2024 2023

€ €

Jahresergebnis vor Rücklagenzuführung -61.368,39 -82.757,41

+ Abschreibung/Zuschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens 118.587,78 120.416,32

+/-
Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie  

anderer Aktiva -35.992,42 -16.160,61

+/-
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  

sowie anderer Passiva 34.188,98 47.334,08

- Auflösung von Sonderposten -13.167,10 -13.167,13

+ Verlust aus Anlagenabgang 1,00

= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 42.248,85 55.666,25

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -956,36 -18.009,00

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -5.320,39 -5.270,51

= Cashflow aus Investitionstätigkeit -6.276,75 -23.279,51

Free Cashflow 35.972,10 32.386,74

+/- Aufnahme/Tilgung von Darlehen -7.902,07 -27.840,10

+ Einlage Rücklagen 0,00 4.500,00

= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -7.902,07 -23.340,10

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 28.070,03 9.046,64

+ Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode 645.988,17 636.941,53

= Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode 674.058,20 645.988,17

Osnabrück, 19. August 2025 

Weihbischof Johannes Wübbe, Domdechant 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Domkapitel zu Osnabrück K.d.ö.R., Osnabrück 

Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss der Domkapitel zu Osnabrück K.d.ö.R., Osnabrück, – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Körperschaft zum 31. Dezember 2024 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil  
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Kör-
perschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss zu dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss  
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Körperschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Körperschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr- 
tümern ist sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
Körperschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Körperschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass die Körperschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Körperschaft vermittelt. 



Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Münster, am 19. August 2025 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  

Averbeck Hoppe
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(digital signiert) (digital signiert)



Verwendungsvorbehalt

Wir, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden 
Rechnungslegung im Auftrag des Unternehmens vorgenommen. Neben der gesetzlichen Funktion 
der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Be-
stätigungsvermerk ausschließlich an das Unternehmen und wurde zu dessen interner Verwendung 
erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. 
Das in dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen 
ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und nicht für andere 
als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, 
herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder 
anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende 
schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam 
wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hin-
sichtlich nach seiner Erteilung eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 
keine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer 
Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er 
dieses Ergebnis für seine Zwecke als nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersu-
chungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 



bhabahabhas 






		2025-08-22T12:44:44+0000
	Holger Averbeck


		2025-08-22T11:10:42+0000
	Marco Hoppe




